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Bund-Länder-Programm:  
„Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und 
Ortskerne (BL-LZ)“ 

Das Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und 
Ortskerne (BL-LZ)“ dient der Förderung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen zur Anpas-
sung, Stärkung, Revitalisierung und zum Erhalt von Stadt- und Ortskernen, historischen Alt-
städten, Stadtteilzentren und Zentren in Ortsteilen, zur Profilierung und Standortaufwertung 
sowie zum Erhalt und zur Förderung der Nutzungsvielfalt. Ziel ist ihre Entwicklung zu attrakti-
ven, multifunktionalen und identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft, 
und Kultur und Bildung. 

A Rechtsgrundlagen 

Für die Förderung im BL-LZ finden die Regelungen der Thüringer Städtebauförderungsrichtli-
nie (Thüringer Städtebauförderungsrichtlinie – ThStBauFR) in der jeweils gültigen Fassung 
Anwendung, die in dieser Programmbekanntmachung programmspezifisch angepasst oder 
ergänzt werden. 

Die Bekanntmachung erfolgt vorbehaltlich des Abschlusses und des Inkrafttretens der jährli-
chen Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit den Ländern. Eine Gewährung der Zuwen-
dungen steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel und von Verpflich-
tungsermächtigungen.   

B Fördergegenstand 

Die Fördermittel können in diesem Förderprogramm insbesondere eingesetzt werden zur/für 

 bauliche Maßnahmen zum Erhalt des baukulturellen Erbes, die Aktivierung von Stadt- und 
Ortskernen, die Anpassung an den innerstädtischen Strukturwandel, u. a. bei zentralen 
Versorgungsbereichen, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen Leer-
stand, bedroht oder davon betroffen sind, Sicherung der Versorgungsstruktur zur Gewähr-
leistung der Daseinsvorsorge, 

 Sicherung und Sanierung erhaltenswerter Gebäude, historischer Ensembles oder sonsti-
ger baulicher Anlagen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung 
sowie die Modernisierung und Instandsetzung oder den Aus- und Umbau dieser Gebäude 
oder Ensembles; Maßnahmen zur Sicherung und Sanierung besonders erhaltenswerter 
Bausubstanz sowie die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen zur Erhaltung bzw. Wie-
derherstellung des historischen Stadtbildes und Stadtgrundrisses, 

 Erhalt und Weiterentwicklung des innerstädtischen öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, 
Plätze), insbesondere von Grünräumen 

 Erneuerung des baulichen Bestandes, 

 Verbesserung von städtischer Mobilität und Erreichbarkeit der Zentren sowie eines kon-
fliktfreien und sicheren Miteinanders der unterschiedlichen Mobilitätsformen, insbesondere 
durch Optimierung der Fußgänger- und Radfahrfreundlichkeit und alternativer Mobilitäts-
formen, eine bessere Vernetzung von Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Erholung sowie 
durch Sicherstellung der Nahversorgung, 
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 Quartiers- und Citymanagement bzw. Management der Zentrenentwicklung, Leerstands-
management, die Beteiligung von Nutzungsberechtigten und von deren Beauftragten im 
Sinne von § 138 BauGB sowie von Immobilien- und Standortgemeinschaften, Stärkung 
von Beteiligungsformaten und der Aufbau neuer Akteurskooperationen. 

C Fördervoraussetzungen 

Das Fördergebiet ist räumlich abzugrenzen. Die räumliche Festlegung kann erfolgen als:  

 Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB,  

 Erhaltungsgebiet nach § 172 Absatz 1 Nr. 1 BauGB,  

 Maßnahmegebiet nach § 171 b, § 171 e oder § 171 f BauGB.  

D Finanzierungsanteile 

In Ergänzung der Nummer 6.6 der ThStBauFR gelten noch folgende Festlegungen:  

Bei städtebaulichen Gesamtmaßnahmen in historischen Altstädten und Stadtbereichen mit 
denkmalwerter Bausubstanz (zum Beispiel Flächendenkmale, Denkmalensembles, Denkmal-
bereiche, Denkmalschutzgebiete) kann der kommunale Eigenanteil auf 20 v. H. abgesenkt 
werden, wobei Bund und Land sich mit jeweils 40 v. H. an den zuwendungsfähigen Ausgaben 
beteiligen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Fördergebiet auf der Grundlage einer 
Erhaltungssatzung nach § 172 Absatz 1 Nummer 1 BauGB festgelegt wurde. 

E Vorlagetermin  

Die Städte und Gemeinden legen ihre Anmeldung zur Aufnahme in das Jahresprogramm der 
Bewilligungsbehörde (Thüringer Landesverwaltungsamt, Abteilung 3, Jorge-Semprún-Platz 4, 
99423 Weimar) bis spätestens zum 15. Januar des jeweiligen Programmjahres vor.  

Das zu verwendende Antragsformular kann unter https://www.staedtebaufoerderung.thuerin-
gen.de abgerufen werden. 

F Inkrafttreten/Außerkrafttreten 

Diese Programmbekanntmachung tritt am 1. März 2023 in Kraft und mit Ablauf des 31. De-
zember 2025 außer Kraft. 
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